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 Veröffentlicht am 10.11.1998

Norm

UrhG §87 Abs2

Rechtssatz

Der durch einen Urheberrechtseingri1 verursachte immaterielle Schaden kann demnach sowohl in reinen

Gefühlsschäden und in der Verletzung geistiger Interessen als auch in der Beeinträchtigung des äußeren Bereiches der

Persönlichkeit (Minderung des Ansehens, Rufschädigung) bestehen. Immaterieller Schaden ist ganz allgemein

Persönlichkeitsminderung im weitesten Sinn des Wortes.
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